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Kernen setzt Stadtjäger ein 

Ab April 2023 steht Volker Schwörer aus Fellbach in Kernen 

als Stadtjäger zur Verfügung. Dies hat das Gremium 

einstimmig beschlossen. Der Stadtjäger ist für die Bürger 

Kernens qualifizierter Ansprechpartner für alle Themen rund 

um Probleme mit Wildtieren im Siedlungsgebiet - egal ob 

Marder, Waschbär, Fuchs, Wildschwein oder Reh. Die 

betroffenen Personen müssen den Stadtjäger selbst 

beauftragen und für die entstandenen Kosten aufkommen. Für 

die Gemeinde selbst hat das Einsetzen eines Stadtjägers 

keine finanziellen Auswirkungen. 

 

Im Juli 2022 hatte das Ministerium für Ernährung, Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz alle Voraussetzungen 

geschaffen, um in Baden-Württemberg Stadtjäger ausbilden 

und einsetzen zu können. Hintergrund ist, dass immer mehr 

Wildtiere in die Städte drängen und teils enorme Schäden 

anrichten. 

Stadtjäger haben durch ihre umfangreiche Zusatzausbildung 

gegenüber dem normalen Jagdschein die Möglichkeit, im be-

siedelten Bereich Mensch-Wildtier-Konflikte zu lösen und prä-

ventiv tätig zu sein. Voraussetzung dafür ist neben dem Zu-

satzlehrgang mit Prüfung, dass eine Kommune den Stadtjäger 

mit einem Bescheid für ihr Gebiet einsetzt. Ausgebildet wer-

den die Stadtjäger beim Jagd-Natur-Wildtierschützenverband 

Baden-Württemberg e.V.  

 

Die beiden Jagdpächter in Rommelshausen und Stetten verfü-

gen nicht über die entsprechende Zusatzausbildung nicht. 

Beide befürworten daher die Einsetzung eines Stadtjägers. 

Der Stadtjäger steht den Bürgern vor allem beratend zur Seite. 

Weitere Aufgaben sind auch der Abbau von Überpopulationen 

jagdbarer Tierarten, Hegemaßnahmen im Siedlungsgebiet, 

Vermeiden, Vergrämen und Fangen von „Wildtieren als Prob-

lemwild“ und die Unterstützung der Polizei und Feuerwehr bei 

Wildunfällen. 

 

Eine reguläre Bejagung von Wildtieren, wie sie im Wald und 

Offenland praktiziert wird (also außerhalb des befriedeten Be-

zirks) findet durch Stadtjäger nicht statt. Vielmehr dient die 

Jagd im besiedelten Bereich durch Stadtjäger, wie gesetzlich 



festgelegt, ausschließlich dem Lösen von Wildtier-Mensch-

Konflikten, zur Gefahrenabwehr und Tierseuchenabwehr. 
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